
Hygieneregeln 

 

 Pflicht zum Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung:  Auf allen Begegnungsflächen 

und im Unterricht besteht die Pflicht des Tragens einer nicht-medizinischen 

Alltagsmaske oder einer vergleichbaren Mund-Nasen-Bedeckung. Wir empfehlen hier 

medizinische oder FFP2 Masken zu tragen. 

 Bushaltestelle: Beim Warten auf den Bus ist eine Mund- und Nasenbedeckung zu 

tragen. 

 Händehygiene: Nach dem Naseputzen, Niesen, Husten, beim Betreten des 

Klassenzimmers, nach dem Toilettengang sind die Hände ausreichend zu waschen 

oder mit dem vorgesehenen Desinfektionsmittel gründlich zu reinigen. 

 Hust- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge 

 Toilettengänge: Toiletten dürfen nicht in den kleinen Pausen aufgesucht werden. In 

den Toilettenräumen dürfen sich nicht mehr als 2 Personen aufhalten. Die 

Abstandsmarkierungen auf dem Boden vor den Toilettenräumen sind einzuhalten. 

 Anfassen von Türklinken und Treppengeländern: Vermeidet das Anfassen von 

Türgriffen und Treppengeländern. Türgriffe sollen beispsw. mit dem Ellbogen betätigt 

werden. 

 Lüften der Klassenräume: Die Fenster sollten während des Unterrichts geöffnet bleiben. 

Wenn die Witterung dies nicht zulässt, muss spätestens nach 20 Minuten eine Querlüftung, 

bzw. Stoßlüftung bei vollständig geöffneten Fenstern über mehrere Minuten erfolgen. 

Während der Pausen sind die Fenster grundsätzlich zu öffnen.  

 Sitzecken: Die Sitzecken dürfen nur von den zugewiesenen Jahrgangsstufen benutzt 

werden. 

 Essen und Trinken: Essen und Trinken ist auf den Gängen und Fluren verboten.  In 

den Pausen ist Essen und Trinken nur auf dem Schulgelände in dem jeweiligen 

Bereich für die Jahrgangsstufen erlaubt. Beim Essen und Trinken ist ein 

Mindestabstand von 1,50m einzuhalten.  

 Wegesystem: In den Fluren und Treppenhäusern müssen die durch die Markierungen 

gekennzeichneten Wegehälften und Laufrichtungen eingehalten werden 

        gez. Schluchter 


